
(4) Zur Stimmabgabe dürfen nur die amtlich hergestellten, im 
Wahllokal ausgegebenen Stimmzettel benutzt werden.

(5) Der Wähler hat das Recht, auf dem Stimmzettel Änderungen 
vorzunehmen.

(6) Der Wähler nimmt die Wahl selbst vor, indem er den Stimm
zettel in die Wahlurne einsteckt.

(7) Wähler, die des Lesens unkundig oder durch körperliche 
Gebrechen behindert sind, dürfen sich der Hilfe einer Vertrauens
person bedienen.

(8) Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe jedes Wählers 
in der Wählerliste und sammelt die Wahlscheine.

§38
Ordnung im Wahllokal

(1) Jeder Wähler hat Zutritt zu den Räumen des Wahllokals.
(2) Der Wahlvorstand kann jeden aus dem Wahllokal verweisen, 

der die Ordnung der Wahlhandlung stört.
(3) Nach Abschluß der Wahlzeit dürfen nur noch die Wähler zur 

Stimmabgabe zugelassen werden, die sich im Wahllokal befinden. 
Hierauf erklärt der Wahlvorsteher die Stimmabgabe für abgeschlos
sen.

VIII

Feststellung des Wahlergebnisses 

§39
(1) Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die die Mehrheit der 

gültigen Stimmen auf sich vereinigen.

(2) Erhält eine größere Zahl der Kandidaten mehr als 50% der 
gültigen Stimmen als Mandate im jeweiligen Wahlkreis vorhanden 
sind, entscheidet die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Wahl
vorschlag über die Besetzung der Abgeordnetenmandate und über 
die Nachfolgekandidaten.
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